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23. Der Schilderwald wächst 
 
Die Anzahl der Verkehrszeichen in Schleswig-Holstein hat weiter 
zugenommen. Die Kosten sind weiter gestiegen. 
 
Mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung 2009 sollte der 
„Schilderwald“ an Deutschlands Straßen gelichtet werden. In 
einer Prüfung 2014 stellte der LRH fest, dass die Vorgaben der 
Novelle in Schleswig-Holstein nicht hinreichend umgesetzt wur-
den. Die Nachschau 2021 kommt zum gleichen ernüchternden 
Ergebnis. 
 
Die zuständigen Stellen beim Land und in den Kommunen müs-
sen endlich beginnen, die überbordende Beschilderung zurück-
zubauen. Ein sicherer Straßenverkehr setzt eine eindeutige und 
schnell erfassbare Beschilderung voraus. Eine Beschränkung 
auf das erforderliche Maß spart auch Kosten für Reinigung und 
Instandhaltung. 
 
Ein Verkehrszeichen-Kataster ist eine wichtige Voraussetzung 
für einen Überblick über den Bestand und die Kosten für Neube-
schaffung, Reinigung und Instandhaltung. Von den 24 geprüften 
Stellen hatten nur 2 ein solches Kataster, 6 Kataster waren im 
Aufbau. 
 
Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkehrsschauen sollten dazu 
genutzt werden, die Beschilderung im Hinblick auf Erforderlich-
keit, Rechtmäßigkeit, Eindeutigkeit und Erkennbarkeit hin zu 
überprüfen. 

 
23.1 Ausgangslage 

 
Nachdem der LRH 2014 in seiner Prüfung „Verkehrsbeschilderung in 
Schleswig-Holstein“ festgestellt hatte,1 dass es erhebliche Mängel und De-
fizite bei der rechtskonformen Umsetzung der Regelungen der Straßen-
verkehrs-Ordnung (StVO)2 gab, hat er 2021 eine Nachschau durchgeführt. 
Sie sollte zeigen, ob die damals geprüften Stellen überflüssige, verwirren-
de oder schlicht nicht der StVO entsprechende Beschilderungen entfernt 
sowie den eigenen Datenbestand auf den aktuellen Stand gebracht haben, 
um dadurch die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Kosten für In-
standhaltung und Reinigung zu senken. 

                                                      
1  Vgl. Bemerkungen 2014 des LRH, Nr. 22. 
2  Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 06.03.2013, BGBI. I S. 367, zuletzt geändert 

durch Artikel 13 des Gesetzes vom 12.07.2021, BGBl. I S. 3091, 3106. 
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Das Ergebnis der Nachschau entspricht einem Déjà-vu. 
 

23.2 Prüfungserkenntnisse 2014 
 
Mit der Änderung der StVO vom 05.08.20091, der sogenannten „Schilder-
waldnovelle“, wollte der Bund die Verkehrssicherheit erhöhen. Hierfür soll-
ten Verkehrszeichen abgebaut und den Verkehrsteilnehmern mehr Eigen-
verantwortung auferlegt werden. Mit der nachfolgenden StVO 20132 wurde 
am Ziel, den „Schilderwald“ zu lichten, festgehalten: 
„Die Zahl der Verkehrszeichen, die in Deutschland aufgestellt sind, ist 
nicht bekannt. Es besteht zwischen Bund und Ländern aber Konsens, 
dass zu viele Verkehrszeichen angeordnet sind. Ziel ist es, in den Ländern 
den Abbau des ‚Schilderwaldes‘ - und damit die Möglichkeiten zur Verbes-
serung der verbleibenden Beschilderung - voranzutreiben. Damit wird 
gleichzeitig und vorrangig die eigenverantwortliche Beachtung der allge-
meinen Verkehrsregeln der StVO durch die Verkehrsteilnehmer eingefor-
dert. Dies noch mehr als bisher im Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu 
verankern, ist für die Sicherheit und Ordnung des heute massenhaften 
Straßenverkehrs […] zielführender als nur punktuell wirksame Verkehrs-
zeichenregelungen.“3 
 
Der LRH hat 2014 geprüft, wie die Zielsetzungen der StVO-Novellen in 
Schleswig-Holstein umgesetzt wurden. Er erhob bei 24 Straßenbaulastträ-
gern und Verkehrsbehörden Daten. Das Ergebnis der Prüfung war ernüch-
ternd. 
 
In Schleswig-Holstein standen mehrere hunderttausend Verkehrszeichen, 
aber nur 2 Kommunen kannten ihre konkrete Anzahl an ihren Straßen. Der 
Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) 
konnte nur die Kosten für die Instandhaltung und Reinigung seiner Ver-
kehrszeichen benennen, er hatte aber keinen Überblick über seinen Be-
stand an Verkehrszeichen. Auch die meisten Kreise, Städte und Gemein-
den hatten keinen Überblick über die Anzahl und die Kosten der 
Unterhaltung und Reinigung ihrer Verkehrszeichen. 
Dabei erfordern Beschaffung, Instandhaltung und Reinigung von Verkehrs-
zeichen erhebliche Mittel. Der LBV.SH gab 2014  2 Mio. € und die 4 kreis-
freien Städte mehr als 306.000 € dafür aus. 

  

                                                      
1  Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 05.08.2009, BGBl. I S. 2631. 
2  Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) vom 06.03.2013, BGBI. I S. 367, zuletzt geändert 

durch Artikel 13 des Gesetzes vom 12.07.2021, BGBl. I S. 3091, 3106. 
3  Bundesratsdrucksache 428/12, S. 2. 
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23.3 Landtag reagierte 
 
Der LRH hat seine Prüfungsergebnisse in den Bemerkungen 2014 veröf-
fentlicht.1 Der Landtagsbeschluss dazu war wie folgt formuliert: 
„Schleswig-Holstein muss den Schilderwald lichten 
Der Finanzausschuss nimmt die Bemerkungen zustimmend zur Kenntnis. 
Er bittet das Verkehrsministerium und den Landesbetrieb Straßenbau und 
Verkehr (LBV.SH), gemeinsam mit den Verkehrsbehörden eine Initiative 
zu starten, um die Verkehrsbeschilderung auf die Anforderungen der StVO 
zurückzuführen und die Anzahl der VZ (Verkehrszeichen) nennenswert zu 
senken. Darüber hinaus möge sich das Verkehrsministerium für eine Ver-
einfachung der StVO und für eine zeitgemäße Aufklärung zu den Ver-
kehrsregeln einsetzen.“2 
 
Am 31.08.2015 hat der LBV.SH als obere Verkehrsbehörde in Schleswig-
Holstein die unteren Verkehrsbehörden des Landes angewiesen, die Ver-
kehrsbeschilderung auf die Anforderungen der StVO zurückzuführen und 
auf diese Weise die Anzahl der Verkehrszeichen insgesamt zu senken.3 
 

23.4 Qualität der Daten nach wie vor schlecht 
 
Erneut wurden zur Datenerhebung 2021, wie schon zuvor bei der Prüfung 
2014, Fragebogen an alle geprüften Stellen versandt. 
Die Ergebnisse sind ernüchternd: Nur 2 Städte verfügten 2021 über ein 
Verkehrszeichen-Kataster. Bei immerhin 2 kreisfreien Städten, 2 Kreisen 
und 2 Städten befindet sich ein solches im Aufbau. Den meisten geprüften 
Stellen fehlt noch immer jedwede Vorstellung, wie groß der Bestand ihrer 
Verkehrszeichen ist. Sie wissen in der Folge auch nicht, wie hoch die Kos-
ten für Instandhaltung und Reinigung der Verkehrszeichen sind. Teilweise 
wussten geprüfte Stellen noch nicht einmal, ob die hierfür in ihren Haus-
halten eingestellten Mittel in dieser Höhe überhaupt dafür ausgegeben 
wurden. 
Die Fragebogen wurden teils nicht, teils nicht vollständig, teils schlicht 
falsch ausgefüllt, teils selbst auf Nachfrage nicht berichtigt. Häufig wurden 
Annahmen getroffen, Schätzungen vorgenommen oder an einer Straße 
erhobene Daten auf den gesamten Straßenbestand hochgerechnet. 
 
Die dem LRH übermittelten Daten sind somit wenig belastbar. 
 

                                                      
1  Vgl. Bemerkungen 2014 des LRH, Nr. 22. 
2  Landtagsdrucksache 18/2514(neu), S. 11. 
3  Schreiben des LBV.SH an die unteren Verkehrsbehörden des Landes Schleswig-Holstein 

vom 31.08.2015. 
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23.5 Der „Schilderwald“ zwischen „Aufforstung“ und „Lichtung“: Eine 
teure Daueraufgabe 
 
Die Frage, wie viele Verkehrszeichen es in den geprüften Kommunen tat-
sächlich gibt, ließ sich 2014 nicht verlässlich beantworten. Viele geprüfte 
Stellen hatten schlicht keine Kenntnis über die Zahl der an ihren Straßen 
aufgestellten bzw. angebrachten Verkehrszeichen. Das war schon damals 
bedenklich. Denn jedes Verkehrszeichen verursacht Kosten für Anschaf-
fung, Reinigung, Instandhaltung und ggf. Ersatz. 
 
2021 hat sich an dieser Sachlage nichts wesentlich geändert. 
 
Seit der letzten Prüfung sind 8 Jahre vergangen. In dieser Zeit wurden 
nach Angaben von 19 geprüften Stellen insgesamt 10.500 zusätzliche 
Verkehrszeichen neu aufgestellt. Dabei sind die abgebauten Verkehrszei-
chen bereits gegengerechnet. Die anderen 5 geprüften Stellen wissen gar 
nicht, wie viele Verkehrszeichen sie neu aufgestellt haben. Nur 
2 Kommunen meldeten 2021 weniger Verkehrszeichen als 2014, wobei 
nur eine dieser Kommunen über ein Verkehrszeichen-Kataster verfügt. 
 
Der LBV.SH gab 2020  2,22 Mio. € für die Instandhaltung seiner Verkehrs-
zeichen und 0,33 Mio. € für die Reinigung aus, zusammen 2,55 Mio. €.1 
Für alle geprüften Stellen zusammen lagen die Kosten für Instandhaltung 
und Reinigung 2020 nach deren Angaben bei 3,2 Mio. €. Ein Vergleich zu 
2014 lässt sich nicht herstellen, da nur wenige geprüfte Stellen damals zu 
den Kosten Angaben machten. 
 
Für die Neubeschaffung von Verkehrszeichen gaben die geprüften Stellen 
2020 angabegemäß 534.754 € aus. Auch hier lässt sich ein Vergleich zu 
2014 nicht herstellen. 
 
Festhalten lässt sich aber, dass allein die 24 geprüften Stellen in einem 
Jahr mindestens 3,7 Mio. € für Instandhaltung, Reinigung und Neube-
schaffung von Verkehrszeichen ausgegeben haben. Allein diese Kosten 
sind es wert, sich mit der Problematik „Schilderwald“ auseinanderzuset-
zen. 
 

23.6 Verkehrsschauen nutzen, um Beschilderungsstand zu überprüfen 
 
Ein wichtiger Baustein in der Zusammenarbeit von Verkehrsbehörden, 
Straßenbaulastträgern und Polizei zur Reduzierung von Unfällen und zur 

                                                      
1  Angaben des LBV.SH nach Kosten- und Leistungsrechnung 2020. 
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Erhöhung der Verkehrssicherheit sind die Verkehrsschauen, die alle 
2 Jahre durchgeführt werden müssen.1 
 
Die Verkehrsschauen wurden von den Verkehrsbehörden durchgeführt. 
Hier wird u. a. der Beschilderungsstand geprüft. 
 
Verkehrsschauen sind ein wirksames Mittel, um regelmäßig den Bestand 
an Verkehrszeichen, deren Rechtmäßigkeit und Erforderlich- bzw. Ent-
behrlichkeit und deren Zustand zu überprüfen. Sie sollten auch dazu ge-
nutzt werden, den „Schilderwald“ zu lichten. 
 

23.7 2 Beispiele 
 
Foto 1 Foto 2 

  
Abbildung 23: Beschilderung Beispiele 
Quelle: LRH. 

 
Die Beschilderung auf Foto 1 kommt dem Begriff „Schilderwald“ schon 
ziemlich nahe. Die Verkehrsführung ist verwirrend, auf den ersten Blick 
nicht zu erfassen. Die hier gezeigten Schilderkombinationen stehen insbe-
sondere wegen der Häufung von Verkehrszeichen im Widerspruch zu den 
rechtlichen Vorgaben.2 Und dies schon seit der Prüfung des LRH 2014. 
 
Die Schilderkombination auf Foto 2 wurde auch schon in der Prüfungsmit-
teilung 2014 gezeigt. Der gleiche Sachverhalt wird 2-fach beschildert, ein-

                                                      
1  Vgl. § 45 Abs. 3 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung 

(VwV-StVO) vom 26.01.2001, BAnz S. 1419, zuletzt geändert durch Artikel 1 der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zur Änderung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 
Straßenverkehrs-Ordnung vom 08.11.2021, BAnz AT 15.11.2021 B1. 

2  Vgl. Rn 35 der VwV-StVO zu §§ 39 bis 43 StVO. 
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mal positiv, einmal negativ. Die Anordnung, wer, wann, was darf, muss 
einfacher gefasst werden. 
 

23.8 Was gilt es zu tun 
 
• Die Verkehrsbehörden sind erneut anzuweisen, die Verkehrsbeschilde-

rung auf die Anforderungen der StVO zurückzuführen und auf diese 
Weise die Anzahl der Verkehrszeichen insgesamt zu senken. 

• Der LBV.SH als obere Verkehrsbehörde muss seine Fachaufsicht in-
tensivieren. Ein stringenteres Controlling sowie regelmäßige Schulun-
gen der Verkehrsbehörden sind aus Sicht des LRH notwendig. 

• Überflüssige Verkehrszeichen müssen zügig abgebaut werden. Jedes 
zusätzliche Verkehrszeichen bedeutet höhere Unterhaltungs- und Rei-
nigungskosten. 

• Die Verkehrsbehörden müssen sich eine Übersicht über ihre Verkehrs-
zeichen verschaffen. Dazu sollten sie Verkehrszeichen-Kataster ein-
richten. 

• Die Verkehrsbehörden müssen ausschließlich nach den gegebenen 
Rechtsgrundlagen handeln. 

 
23.9 Verkehrsministerium und LBV.SH entgegnen 

 
Das Verkehrsministerium und der LBV.SH weisen darauf hin, dass zwar 
jedes neu aufgestellte Verkehrszeichen höhere Unterhaltungs- und Reini-
gungskosten bedeute, wirtschaftliche Gründe bei der Aufstellung von Ver-
kehrszeichen jedoch eine untergeordnete Rolle spielten. Die Aufstellung 
eines Verkehrszeichens richte sich nach den Regelungen der StVO. Ver-
kehrszeichen würden nur dort angeordnet, wo dies zwingend geboten sei. 
 
Es gäbe auch zahlreiche sachliche Gründe für das Aufstellen neuer Ver-
kehrszeichen, wie z. B. den Neubau von Straßen, neu eingeführte Ver-
kehrszeichen oder Anordnungen im Zusammenhang mit politischen The-
men wie Klima- oder Lärmschutz. Ein reiner Vergleich der Anzahl von 
Verkehrszeichen werde diesen Gegebenheiten nicht gerecht und sage 
nichts aus über den tatsächlichen Abbau. 
 
Verkehrsministerium und LBV.SH sei jedoch bewusst, dass es überflüssi-
ge oder nicht rechtskonforme Verkehrszeichen gäbe. Deshalb setzten sie 
sich dafür ein, dass die unteren Straßenverkehrsbehörden diese abbauten 
und nur StVO-gerechte Verkehrszeichen neu aufstellten. Die Einrichtung 
von Verkehrszeichen-Katastern bei den Verkehrsbehörden will das Ver-
kehrsministerium auf der nächsten Dienstbesprechung mit den Straßen-
verkehrsbehörden ansprechen und mit best-practice-Beispielen bewerben. 
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Der LBV.SH sei seit Ende 2021 dabei, in der Straßeninformationsbank 
seine Verkehrszeichen vollständig zu erfassen. 

  


	Bemerkungen 2022
	Inhaltsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
	23. Der Schilderwald wächst 
	23.1 Ausgangslage 
	23.2 Prüfungserkenntnisse 2014 
	23.3 Landtag reagierte 
	23.4 Qualität der Daten nach wie vor schlecht 
	23.5 Der „Schilderwald“ zwischen „Aufforstung“ und „Lichtung“: Eine teure Daueraufgabe 
	23.6 Verkehrsschauen nutzen, um Beschilderungsstand zu überprüfen 
	23.7 2 Beispiele 
	23.8 Was gilt es zu tun 
	23.9 Verkehrsministerium und LBV.SH entgegnen 






